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Landkreis Trier-Saarburg 
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1. Allgemeines zum Verfahren 
 
Die Gemeinde Trittenheim hat am 11.07.2015 für den Bereich "Weingärten auf'm Sträß-
chen" den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst, um dort ein neues 
Baugebiet zu entwickeln. Nach Erörterung der eingegangenen Stellungnahmen aus dem 
frühzeitigen Beteiligungsverfahren und der Bestätigung des Entwurfes des Bebauungspla-
nes am 23.11.2015 wurden die Unterlagen in der Zeit vom 18.01.2016 bis 17.02.2016 in 
der Verbandsgemeinde Schweich offen gelegt. Parallel hierzu wurden den Behörden und 
Trägern öffentlicher Belange ebenfalls die Unterlagen zugesandt. Dabei hatten sowohl die 
Öffentlichkeit als auch die Behörden Gelegenheit, sich über die Planung zu informieren und 
entsprechende Anregungen und Hinweise zum vorgelegten Entwurf des Bebauungsplanes 
abzugeben. 
 
Anschließend ist der Rücklauf der Stellungnahmen sowie deren Abwägung bzw. Berück-
sichtigung und Beachtung in der weiteren Planung dargestellt. 
 
1. Offenlage 

 

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz 
Direktion Landesarchäologie 
Außenstelle Trier 
Weimarer Straße 1 
54290 Trier 

15.01.2016 keine 

2.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz 
Direktion Landesdenkmalpflege 
Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege 
Schillerstraße 44 
55116 Mainz 

20.01.2016 keine 

3.  Landesbetrieb Mobilität Trier 
Dasbachstraße 15 c 
54292 Trier 

28.01.2016 Hinweise 

4.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
Deworastraße 8 
54290 Trier 

02.02.2016 Hinweise 

5.  Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
Mosel 
Tessenowstraße 6 
54295 Trier 

05.02.2016 keine 

6.  Vermessungs- und Katasteramt Westeifel-
Mosel 
Im Viertheil 24 
54470 Bernkastel-Kues 

12.02.2016 keine 

7.  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
Dienststelle Trier 
Gartenfeldstraße 12 a 
54295 Trier 

08.01.2016 keine 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

8.  Handwerkskammer Trier 
Loebstraße 18 
54292 Trier 

05.02.2016 keine 

9.  Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-
Kues 
Bauverwaltung 
Klinik Kues/Kueser Plateau/Im Kurpark 
54470 Bernkastel-Kues 

26.02.2016 keine 

10.  Verbandsgemeindewerke Schweich 
Brückenstraße 26 
54338 Schweich/Mosel 

14.01.2016 Hinweise 

11.  Zweckverband Abfallwirtschaft im Raum 
Trier (A.R.T.) 
Löwenbrückener Straße 13/14 
54290 Trier 

22.01.2016 keine 

12.  SWT - Anstalt des öffentlichen Rechts der 
Stadt Trier 
Ostallee 7 - 13 
54290 Trier 

27.01.2016 keine 

13.  Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Zurmaiener Straße 175 
54292 Trier 

16.02.2016 keine 

14.  Deutsche Telekom Technik GmbH 
PTI I4 
Polcher Straße 15-19 
56727 Mayen 

18.02.2016 Hinweise 

15.  Landesamt für Geologie und Bergbau 
Emy-Roeder-Straße 5 
55129 Mainz 

16.02.2016 Hinweise 

16.  Industrie- und Handelskammer Trier 
Herzogenbuschstraße 52 
54290 Trier 

17.02.2016 keine 

17.  Kreisverwaltung Trier-Saarburg 
Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt 
Willi-Brandt-Platz 1 
54290 Trier 

25.02.2016 Hinweis 

18.  Westnetz GmbH 
Regionalzentrum Trier 
Eurener Straße 33 
54294 Trier 

15.02.2016 keine 

19.  SGD Nord 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz 
Deworastraße 8 
54290 Trier 

24.02.2016 Hinweise 
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Nr. Öffentlichkeitsbeteiligung Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Frau 
Ursula Weis-Hermes 
Bahnhofstraße 2 
54340 Leiwen 

03.02.2016 Hinweis 

2.  Frau Teresa Meyer 
Herr Stefan Lentz 
Stefan-Andres-Straße 7 
54349 Trittenheim 

18.01.2016 Hinweise 

3.  Familie 
Dieter und Helga Hermes 
Moselweinstraße 1 
54349 Trittenheim 

15.02.2016 Bedenken und Hinweise 

4.  Herren 
Hubert und Hubertus Clüsserath 
Moselweinstraße 13 
54349 Trittenheim 

16.02.2016 Anregungen und Hin-
weise 

5.  Eheleute 
Daniela und Andreas Huber 
Moselweinstraße 19 
54349 Trittenheim 
vertreten durch 
RA Cremer, Arend, Hött & Liell 
Weberbach 19-21 
54290 Trier 

16.02.2016 Bedenken 

 
 
2. Offenlage 
 
Aufgrund vorher eingegangener Anregungen und Hinweise wurde das Bebauungsplankon-
zept nochmals überarbeitet und der Bebauungsplan nochmals vom 11.04.2016 bis 
04.05.2016 offen gelegt und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange er-
neut beteiligt. Dabei gingen folgende Stellungnahmen ein: 
 

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Verbandsgemeindewerke Schweich 
Brückenstraße 26 
54338 Schweich/Mosel 

04.05.2016 Hinweis 

2.  Kreisverwaltung Trier-Saarburg 
Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt 
Willi-Brandt-Platz 1 
54290 Trier 

13.05.2016 Hinweis 

3.  Vermessungs- und Katasteramt Westeifel-
Mosel 
Im Viertheil 24 
54470 Bernkastel-Kues 

07.04.2016 Keine 
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Nr. Öffentlichkeitsbeteiligung Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Herr 
Paul Gerhard Clüsserath 
Moselpromenade 19 
54349 Trittenheim 

12.04.2016 Hinweis 

2.  Eheleute 
Daniela und Andreas Huber 
Moselweinstraße 19 
54349 Trittenheim 
vertreten durch 
RA Cremer, Arend, Hött & Liell 
Weberbach 19-21 
54290 Trier 

16.02.2016 Bedenken 

3.  Hubert und Hubertus Clüsserath 
Moselweinstraße 13 
54349 Trittenheim 

09.05.2016 Hinweis auf alte Stel-
lungnahme 

4.  Familie  
Hermes 
Moselweinstraße 1 
54349 Trittenheim 

09.05.2016 Hinweise 

 
 
Hinweis: 
Nachfolgend sind alle Stellungnahmen, die zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
abgegeben wurden, aufgeführt. Diese wurden zum größten Teil in der Originalfassung ab-
gedruckt und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. Teilweise werden die 
Sachdarstellungen der Stellungnahmen jedoch in Kurzform dargestellt. Die Originalstel-
lungnahmen können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich eingesehen werden.  
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2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange aus 
der 1. Offenlage 

 
2.1 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direkti-

on Landesarchäologie, Außenstelle Trier vom 15.01.2016 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass von der Planung keine bekannten archäologischen Fundstellen betrof-
fen seien. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.2 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direkti-

on Landesdenkmalpflege, Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege, Mainz 
vom 20.01.2016 

 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass in Bezug auf dieses Vorhaben aus Sicht der Direktion Landesdenk-
malpflege keine denkmalpflegerischen Belange betroffen seien. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.3 Stellungnahme des Landesbetriebes Mobilität Trier vom 28.01.2016 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Hinweis zur Notzufahrt wird zur Kennt-
nis genommen. Das Baugebiet grenzt nicht unmittelbar an klassifizierte Straßen. Der im 
Bebauungsplan dargestellte Notweg dient lediglich als Ausweichmöglichkeit bei Rettungs-
einsätzen bzw. bei Baumaßnahmen, bei der ihr die normale Zufahrt eine Behinderung be-
steht. Weitere Regelungen sind im Bebauungsplan nicht möglich. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen: - 
 
 
2.4 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle 

Gewerbeaufsicht, Trier vom 02.02.2016 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass aufgrund der vorgelegten Schalltechnischen Untersuchung der FIRU 
keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes bestehen. 
Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
für die Erweiterung der Firma Weinhaus Gebrüder Steffen GmbH nachzuweisen ist, dass 
die Immissionsrichtwerte an den angrenzenden Wohnhäusern eingehalten werden können. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Berücksichtigung im Bebauungsplan ist 
nicht erforderlich. 
 
 
2.5 Stellungnahme des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Mosel, Dienst-

sitz Trier vom 05.02.2016 
 
Sachbericht: 
 
Gegen den Entwurf des Bebauungsplanes werden keine Einwände vorgetragen.  
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.6 Stellungnahme des Vermessungs- und Katasteramtes Westeifel-Mosel, Bern-

kastel-Kues vom 12.02.2016 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass gegen das Planverfahren seitens des Vermessungs- und Katasteram-
tes keine Bedenken bestehen. 
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Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.7 Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Dienststelle Trier 

vom 08.01.2016 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass aus landwirtschaftlicher Sicht gegen den Bebauungsplan keine Be-
denken bestehen.  
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.8 Stellungnahme der Handwerkskammer Trier vom 05.02.2016 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass seitens der Handwerkskammer Trier keine Bedenken erhoben wer-
den. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.9 Stellungnahme der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues, Bauver-

waltung, Bernkastel-Kues vom 26.01.2016 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass seitens der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues bzw. der benachbar-
ten Ortsgemeinde Neumagen-Dhron und Piesport keine Bedenken bestehen. Des Weite-
ren wird viel Erfolg bei der Umsetzung der Planung gewünscht. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
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2.10 Stellungnahme der Verbandsgemeindewerke Schweich vom 14.01.2016 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zu Trinkwasser, Löschwasser und Schmutzwasser, dass deren Ver- und Ent-
sorgung gesichert ist, werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Hinweise zu Niederschlagswasser, das Regenwasser getrennt zu erfassen und zu-
nächst auf privaten Grundstücken zu bewirtschaften, werden ebenfalls zur Kenntnis ge-
nommen und in der weiteren Planung berücksichtigt. Entsprechende Festsetzungen wur-
den im Bebauungsplan bereits vorgenommen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen: - 
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2.11 Stellungnahme des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Trier vom 
22.01.2016 

 
Sachbericht: 
 
Seitens der A.R.T. werden keine Bedenken vorgetragen. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.12 Stellungnahme der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH, Trier vom 

27.01.2016 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass zum Bebauungsplanverfahren keine Anregungen oder Bedenken vor-
getragen werden. Es sind keine Leitungen der SWT Stadtwerke Trier vorhanden bzw. ge-
plant. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.13 Stellungnahme der Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Trier vom 16.02.2016 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass sich keine Telekommunikationsanlagen der Vodafone Kabel Deutsch-
land GmbH im Plangebiet befinden und auch keine Neuverlegung geplant sei.  
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.14 Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, Mayen vom 18.02.2016 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Erschließung werden zur Kenntnis genommen und in der weiteren Er-
schließungsplanung berücksichtigt. Die Festsetzung von Leitungsrechten auf den privaten 
Grundstücken ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen: - 
 
 
2.15 Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau, Mainz vom 

16.02.2016 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass zu Bergbau/Altbergbau kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht im 
Planungsgebiet erfolgt, wird zur Kenntnis genommen.  
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Ebenfalls wird zur Kenntnis genommen, dass eine weitere Beteiligung des Baugrundgut-
achters im Zuge des weiteren Planungsfortschrittes als auch während der Ausführung der 
Erd- und Gründungsarbeiten durchgeführt werden sollte. Die hierzu bereits in den Planun-
terlagen dargestellten Hinweise in den Textlichen Festsetzungen werden fachlich bestätigt.  
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis zur Radonprognose, dass hier die Aussagen in den Textlichen Festsetzungen 
fachlich bestätigt werden, wird ebenfalls zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich. 
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2.16 Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Trier vom 17.02.2016 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass der Aufstellung des Bebauungsplanes "Weingärten auf'm Sträßchen" 
seitens der IHK keine Bedenken entgegenstehen, sofern die Planung den Belangen der 
ansässigen Gewerbebetriebe und möglichen Erweiterungsabsichten ausreichend Rech-
nung trägt. Zusätzliche Einschränkungen für die Betriebe sollen unbedingt ausgeschlossen 
werden. 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In einem Lärmgutachten wurden die Emis-
sionsauswirkungen bereits geprüft und keine Grenzwertüberschreitungen festgestellt. Die 
derzeitige Nutzung kann deshalb uneingeschränkt weitergeführt werden. Eine Berücksich-
tigung in der Planung ist deshalb nicht erforderlich. 
 
 
2.17 Stellungnahme der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Kreisentwicklung, Bauen 

und Umwelt, Trier vom 25.02.2016 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Verfügbarkeit für die Bauwilligen kann über ein Baugebot oder privatrechtlich geregelt 
werden. Dies wird im Gemeinderat noch beraten und wird nach Rechtskraft des Bebau-
ungsplanes entschieden. Eine Realisierung in Bauabschnitten wurde geprüft, ist aber aus 
technischer Sicht nicht sinnvoll möglich und wirtschaftlich als auch eigentumsrechtlich 
problematisch. Deshalb soll das Gebiet nicht in Abschnitten entwickelt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen: - 
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2.18 Stellungnahme der Westnetz GmbH, Trier vom 23.02.2016 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Stellungnahme vom 28.09.2015 wurde bereits bzw. wird in der Erschließungsplanung 
berücksichtigt. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.19 Stellungnahme der SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-

schaft, Bodenschutz, Trier vom 24.02.2016 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Abwasserbeseitigung werden zur Kenntnis genommen, das Entwässe-
rungskonzept wird derzeit abgestimmt.  
 
Die Hinweise zum Bodenschutz/Abfallwirtschaft werden ebenfalls zur Kenntnis genommen, 
sie werden als allgemeiner Hinweis redaktionell in den Unterlagen ergänzt. 
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3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
3.1 Stellungnahme von Frau Ursula Weis-Hermes, Leiwen vom 03.02.2016 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass mit Schreiben vom 01.02.2016 fristgerecht Widerspruch gegen den 
Bebauungsplan der Gemeinde Trittenheim, Planung Baugebiet "Auf'm Sträßchen" einlegt.  
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Frau Ursula Weis-Hermes trägt keine Anregun-
gen und Hinweise vor. Deshalb ist eine Abwägung nicht möglich. 
 
 
3.2 Stellungnahme von Frau Teresa Meyer und Stefan Lentz, Trittenheim vom 

18.01.2016 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise unter Punkt 1 bis 2 werden zur Kenntnis genommen. Die Hin-
weise zu 4. und 5. bezüglich des Grenzabstandes zur Wohnbebauung werden ebenfalls 
zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan sieht Mindestabstände vor, die nach Lan-
desbauordnung einzuhalten sind. Dadurch werden auch nachbarrechtliche Wohnfriedens-
abstände eingehalten. Es wird jedoch eine 3,0 m breite öffentliche Grünfläche ergänzt und 
die Baugrenze verschoben, um einen größeren Abstand zu erreichen. 
 
Der Hinweis zu Nr. 6 bezüglich eines Flächentausches mit den Eigentümern des südlich 
gelegenen Grundstückes wird ebenfalls zur Kenntnis genommen. Dies wurde im weiteren 
Verfahren geprüft. Aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Änderung ist die Variante obso-
let. 
 
Der Hinweis, dass vermieden werden soll, das OVG um ein Normenkontrollverfahren ein-
zuleiten, wird ebenfalls zur Kenntnis genommen. Diese kann jedoch die Planungshoheit 
der Gemeinde nicht beeinflussen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen: - 
 
 
  



18 
RZ 
D:\Texte\2015066\Beschlus\20160609_BES_001_JO_ÖBB Jun16.docx 

3.3 Stellungnahme von Familie Hermes (Helga und Dieter Hermes), Trittenheim 
vom 15.02.2016 

 
Sachbericht: 
 

 

 

 
 
Abwägung: 
 
Die Befürchtungen zur Vernässung der Immobilie von Familie Hermes werden zur Kenntnis 
genommen und als unbegründet zurückgewiesen. Die Regenwasserbewirtschaftungsanla-
gen bzw. Mulden werden so hergestellt, dass eine Beeinträchtigung angrenzender Immobi-
lien vermieden wird. Dies wird in der technischen Planung entsprechend berücksichtigt.  
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Die Hinweise zu einer Ansiedlung von Reptilien und Insekten aufgrund der Regenrückhal-
teflächen und der daraus befürchtete Wertverlust werden ebenfalls als unbegründet zu-
rückgewiesen. Es handelt sich bei diesen Rückhalteflächen lediglich um Flächen, die eine 
temporäre Vernässung aufweisen und nach Ablauf bzw. Entleerung dieser Anlagen trocken 
fallen, sodass hier mit keinen Beeinträchtigungen durch Insekten oder Reptilien zu befürch-
ten sind. Der Hinweis zu dem landwirtschaftlichen Weg und den Problemen bezüglich der 
Oberflächenwasserableitung werden zur Kenntnis genommen. Diese befinden sich jedoch 
außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes. Die Gemeinde wird sich jedoch 
nochmals mit dieser Thematik befassen. Unter Umständen eröffnet sich eine Möglichkeit 
bei der Realisierung des Baugebietes, hier eine Lösung zu schaffen.  
 
Die Hinweise zur Verkehrssicherungspflicht in Bezug auf die Nutzungen des landwirtschaft-
lichen Weges werden ebenfalls zur Kenntnis genommen, sind jedoch nicht Inhalt dieses 
Bauleitplanverfahrens. Die Gemeinde hält deshalb an ihrer Planung zum Bebauungsplan 
fest. 
 
In einem weiteren Schreiben, ebenfalls vom 15.02.2016, werden folgende Anregun-
gen und Hinweise vorgetragen: 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise zum Regenwasserrückhaltebecken auf dem Grundstück der Familie Hermes 
(Flurstücksnummer 119, 120) und dass diese deshalb fristgerecht Widerspruch gegen den 
Bebauungsplan erheben, werden zur Kenntnis genommen. Die Bedenken hinsichtlich Ver-
schlammung der Fläche zu der Ansiedlung von Fröschen und Kröten und die daraus be-
fürchtete Ruhestörung werden ebenfalls zur Kenntnis genommen und als unbegründet 
zurückgewiesen. Der Vorschlag, ein unterirdisches Becken anzulegen, wird ebenfalls als 
Hinweis zur Kenntnis genommen. Gemäß Landeswassergesetz und Wasserhaushaltsge-
setz ist anfallendes Oberflächenwasser vor Ort zu bewirtschaften, was in der Regel durch 
die oberflächliche Ableitung über Mulden und naturnahe Becken erfolgt. Das Oberflächen-
wasser ist über die belebte Bodenzone zu versickern, damit sie dazu beiträgt, das Grund-
wasser weiterhin anzureichern. Die Becken werden jedoch nur temporär volllaufen, sodass 
keine dauerhaften Wasserflächen entstehen, die dazu führen könnten, dass Reptilien sich 
dort gezielt ansiedeln. Eine Überflutung der darunter befindlichen Flurstücksnummer 121 
wird hierdurch ebenfalls, soweit es technisch möglich ist, ausgeschlossen. Es erfolgt eine 
Ableitung in Richtung Mosel, sodass die unterliegenden Grundstücke hierdurch nicht beein-
trächtigt werden.  
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Des Weiteren wird durch technische Maßnahmen ein Schutz der unterliegenden Grundstü-
cke durch entsprechende Abdichtungsmaßnahmen erreicht, sodass direkt angrenzende 
Gebäude durch die Versickerung der Flächen nicht beeinträchtigt werden.  
 
Die Hinweise zu der Abtrift bei der Bewirtschaftung der angrenzenden Weinbergflächen 
werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. Hier sind die entsprechenden gesetzlichen Re-
gelungen bei dem Einsatz von Insektiziden und Pestiziden zu beachten. Die Regenrückhal-
teflächen werden entsprechend eingegrünt, was zu einer Minimierung der Abtrift beiträgt. 
Eine Änderung der Planung wird jedoch, wie hier vorgeschlagen, nicht vorgenommen, da 
ein unterirdisches Regenrückhaltebecken einen enormen Kostenaufwand bedeutet, der auf 
alle Grundstückseigentümer umgelegt werden müsste, was somit die Erschließungskosten 
deutlich erhöhen würde. Zudem wird durch ein solches Becken keine naturnahe Versicke-
rung über die belebten Bodenzonen erreicht. 
 
Die Hinweise zur erheblichen Wertminderung des Flurstückes 121 durch die Umwandlung 
der Flächen 120 und 119 im Anschluss der Fläche 121 werden ebenfalls zur Kenntnis ge-
nommen. Ebenfalls wird zur Kenntnis genommen, dass aufgrund der verringerten Größe 
die Fördermöglichkeiten für ein solches kleines Grundstück entfallen würden. Dies entzieht 
sich der Bauleitplanung. Die Gemeinde kann aus städtebaulichen Gründen einen Bebau-
ungsplan aufstellen und somit ihre Planungshoheit ausüben. Die Einwurfflächen werden in 
einem Umlegungsverfahren entsprechend neu aufgeteilt, sodass die Familie Hermes ent-
sprechendes Bauland zurückerhält, was somit zu einer Wertsteigerung der Grundstücke 
der Familie Hermes innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes führen wird. 
Inwiefern für das verbleibende Grundstück 121 eine Förderung notwendig ist, um dieses 
wirtschaftlich bearbeiten zu können, entzieht sich der Kenntnisse der Gemeinde und kann 
im Rahmen des Bebauungsplanes nicht gelöst werden. Die Gemeinde ist jedoch bereit, die 
Familie Hermes bei der Suche nach Ersatzflächen zu unterstützen. 
 
Die Fragen zur Grundstücksumlegung sind nicht Inhalt des Bebauungsplanverfahrens, 
sondern werden alle im Rahmen des Umlegungsverfahrens im Rahmen der rechtlichen 
Möglichkeiten beantwortet und mit der Familie Hermes geklärt. Damit ist das Vermes-
sungs- und Katasteramt Westeifel-Mosel in Bernkastel-Kues beauftragt, dies entsprechend 
zu klären. 
 
Die Hinweise zu den Textlichen Festsetzungen in Bezug auf Geräusch- und Geruchsbeläs-
tigungen in Bezug auf die Bewirtschaftung der umliegenden weinbaulichen Flächen werden 
ebenfalls zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Textlichen Festsetzungen ist nicht 
notwendig. Die Landwirtschaft muss auch entsprechend einer gegenseitigen Rücksicht-
nahme ebenfalls mehr Rücksicht auf heranrückende Wohnbebauung nehmen. Da jedoch 
das Baugebiet durch bestehende landwirtschaftliche Wege und gemäß den Festsetzungen 
im Bebauungsplan ein Grüngürtel erhalten wird, ist eine Beeinträchtigung durch Abtriften 
von Spritzmitteleinsatz im Wesentlichen minimiert. Die Hinweise zu den Erläuterungen in 
der Begründung zum Bebauungsplan in Bezug auf die Ortspraxen, Apotheken werden in 
den Unterlagen redaktionell korrigiert. Die Informationen entstammen aus fehlerhaften 
Quellen und werden deshalb aufgrund dieser Anregungen und Hinweise korrigiert, sind 
jedoch für den Bebauungsplan irrelevant. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen: - 
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3.4 Stellungnahme von Herrn Hubert und Hubertus Clüsserath, Trittenheim vom 
16.02.2016 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zu dem Flurstück 131 und 132 und den derzeitigen Nutzungen als Weinberg-
fläche und für eine bestehende Halle werden zur Kenntnis genommen. Ob auf dem Grund-
stück ein Wohnhaus realisiert wird, bleibt Herrn Hubert und Hubertus Clüsserath selbst 
vorbehalten bzw. ob sie dieses Grundstück verkaufen möchten. Ansonsten kann die der-
zeitige Nutzung weiter, wie bisher, erfolgen.  
 
Die Hinweise zu möglichen Lärmbelästigungen wurden in einem Schalltechnischen Gut-
achten bereits ausreichend berücksichtigt und es wurden keine Konflikte, die im Bebau-
ungsplan gelöst werden müssten, ermittelt, sodass die derzeitige Nutzung weiter uneinge-
schränkt erfolgen kann.  
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Die Hinweise zu den Ausgleichsflächen für die entfallenen Weinbergflächen werden zur 
Kenntnis genommen. Die Gemeinde wird Herrn Hubert und Hubertus Clüsserath dabei 
weiter unterstützen, entsprechende Ersatzflächen zu finden. Der Hinweis zum bestehenden 
Wirtschaftsweg wird zur Kenntnis genommen. Dieser wurde im Bebauungsplan soweit be-
rücksichtigt, dass er sich innerhalb der Mischgebietsfläche befindet und ein Anschluss an 
die neue Planstraße A möglich ist. Die Parzelle 132/1 muss teilweise für die neue Erschlie-
ßungsstraße angeschnitten werden. Es wurde jedoch bereits frühzeitig mit Herrn Hubert 
und Hubertus Clüsserath eine Abstimmung vorgenommen, in der auch die bestehende 
Halle und der bestehende Weg berücksichtigt worden sind. Damit würden Herrn Hubert 
und Hubertus Clüsserath die Voraussetzungen geschaffen, ihre derzeitige Nutzung auf-
recht zu erhalten und eine mögliche Bebauung des Grundstückes zu einem späteren Zeit-
punkt zu ermöglichen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen: - 
 
 
3.5 Stellungnahme von Familie Daniela und Andreas Huber, vertreten durch RA 

Cremer, Arend, Hött & Liell, Trier vom 16.02.2016 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise, dass die Rechtsanwälte entsprechend der als Anlage beigefügten Bevoll-
mächtigung die Eheleute Daniela und Andreas Huber, Moselweinstraße 19 in Trittenheim, 
vertreten, die Eigentümer der Parzelle 155/1 sind, werden zur Kenntnis genommen. Das 
Flurstück 155/1 befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes und 
von daher nicht direkt von den Festsetzungen des Bebauungsplanes betroffen.  
 
Sachbericht: 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise, dass Bedenken gegen den Bebauungsplan vorgelegt werden und diese 
fristgerecht zur öffentlichen Auslegung vorgebracht worden sind und deshalb davon aus-
gegangen wird, dass Bedenken und Anregungen, Einwendungen der Mandantschaft in der 
weiteren Planung berücksichtigt werden, werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. Dies 
wird im Zuge der getroffenen Abwägungsergebnisse entsprechend berücksichtigt. 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Überprüfung der Erforderlichkeit eines neuen Baugebietes werden zur 
Kenntnis genommen. Dies wurde bereits ausführlich in den Unterlagen dargestellt. Gemäß 
der Regionalplanung werden entsprechende Schwellenwerte für die Verbandsgemeinden 
aufgrund der Einwohnerzahlen festgelegt. Dabei werden auch die Baulücken innerhalb der 
Ortsgemeinde berücksichtigt. Die Gemeinde kann nachweisen, dass sie derzeit über keine 
Baulücken mehr verfügt, die sie Bauwilligen anbieten können. Auch die bestehenden Bau-
lücken innerhalb der Ortslage sind in Privateigentum und stehen einer Bebauung derzeit 
nicht zur Verfügung. Die Gemeinde wird auch nach wie vor versuchen, diese Baulücken, 
soweit es in ihren Möglichkeiten steht, für eine Bebauung zu unterstützen. Es bestehen 
jedoch hier private anderweitige Interessen, wie mit diesen Grundstücken verfahren wird, 
sodass sie derzeit für eine Bebauung nicht zur Verfügung stehen. Somit ist eine Innenent-
wicklung, wie von den Antragstellern vorgeschlagen, derzeit nicht möglich. Um der enor-
men Nachfrage nach Bauland begegnen zu können, möchte deshalb die Gemeinde Trit-
tenheim ein Baugebiet, das sich aus dem Flächennutzungsplan entwickelt hat, nun er-
schließen, um der Nachfrage gerecht zu werden. 
 
Der Hinweis zum entsprechenden Leerstand wird ebenfalls zur Kenntnis genommen. Auch 
hier unterstützt die Gemeinde die Eigentümer dabei, leerstehende Gebäude wieder zu nut-
zen und einer Nachnutzung zuzuführen. Auch dies ist teilweise aus privaten Gründen nicht 
immer möglich. Der Gemeinde sind keine Möglichkeiten gegeben, gegen diese Leerstands-
thematik vorzugehen, außer durch die Angebotsplanung von Wohnbauland. 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise zum Rückbau des bestehenden Wirtschaftsweges und die Bedenken zur 
Verschwendung von Steuermitteln werden zur Kenntnis genommen. Der landwirtschaftli-
che Weg wird zu einem Großteil zurückgebaut, um hier die Erschließung sicherzustellen 
und eine städtebaulich bessere Grundstücksaufteilung zu erhalten. Dazu wurden dem Ge-
meinderat im Vorfeld des Bebauungsplanes verschiedene Varianten im Rahmen einer 
Machbarkeitsstudie vorgelegt. Der Gemeinderat hat sich für jetzt im Bebauungsplan umge-
setzte Variante entschieden, da hier die bessere Grundstücksaufteilung besteht. Dadurch 
ist es erforderlich, den bestehenden landwirtschaftlichen Weg zurückzubauen. Dies erfolgt 
im Rahmen der Planungshoheit der Gemeinde. Die Bedenken, dass hier Steuergelder ver-
schwendet werden, werden zurückgewiesen. Der Weg müsste als Erschließungsstraße 
umgebaut werden. Auch sind Erschließungsleitungen zu ergänzen, sodass der Weg auf-
gebrochen werden müsste, sodass die Kosten für die Wiederherstellung im Ergebnis nicht 
geringer als die eines Neubaues sind. Zudem wurde durch Untersuchungen ermittelt, dass 
der Weg hinsichtlich seiner Tragfähigkeit als Wohnstraße nicht geeignet ist. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis zur Planstraße B bzw. Planstraße E, die von der Weinkellerei Steffen zwecks 
Zufahrt für Liefer- und Schwerlastverkehr errichtet worden sei, wird zur Kenntnis genom-
men. Dass auch diese Lkw-Zufahrt mit erhöhten Lärmbelästigungen zu rechnen sei, wird 
ebenfalls zur Kenntnis genommen. Das Grundstück der Familie Huber befindet sich außer-
halb des Geltungsbereiches. Die hier angesprochene Nutzung durch Lkw-Zufahrt wird auch 
weiterhin so stattfinden wie derzeit und erfährt keine Veränderung durch die vorliegende 
Bauleitplanung. In Bezug auf das geplante Baugebiet wurde ein entsprechendes Lärmgut-
achten erstellt, in dem diese gewerblichen Nutzungen, zu der auch der Lieferverkehr ge-
hört, beurteilt wurden und es konnten keine Konflikte in Bezug auf das geplante Wohnge-
biet festgestellt werden, die im Bebauungsplan gelöst werden müssten. 
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Der Hinweis zu der Ausweisung eines Mischgebietes entspricht der landwirtschaftlichen 
Nutzungen in diesem Bereich. Die Gemeinde möchte dem ortsansässigen, landwirtschaftli-
chen Betrieb hier ausreichend Erweiterungsmöglichkeiten ermöglichen. Zudem entspricht 
dies auch dem überlagerten rechtskräftigen Bebauungsplan "Trittenheim-Süd, 1. Ände-
rung", wo in diesem Bereich ebenfalls eine Mischgebietsausweisung festgesetzt ist. Die 
Gemeinde unterstützt den ortsansässigen Betrieb durch diese Ausweisung. Eine nicht zu-
lässige Beeinträchtigung für die angrenzenden Wohnnutzungen wird hierdurch nicht er-
möglicht. Dies wurde im Lärmgutachten nachgewiesen. Neue Nutzungen müssen zukünftig 
auf die angrenzenden Wohnnutzungen entsprechende Rücksicht nehmen. 
 
Die Bedenken werden deshalb zurückgewiesen. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zur zusätzlichen Verkehrsbelastung des Grundstückes 155/1 werden zur 
Kenntnis genommen. Es wird bestätigt, dass dies die einzige Zufahrt zum Baugebiet sein 
wird. Es wurde jedoch in den Unterlagen ausführlich dargestellt, dass durch das neue Bau-
gebiet die bestehenden Straßen nur unwesentlich mehr belastet werden, als dies bisher 
der Fall ist. Die bereits aufgeführte Lkw-Andienung der Parzelle 134 im Mischgebiet ist 
bereits jetzt schon vorhanden und wird durch den Bebauungsplan sich nicht weiter erhö-
hen. Dass an der Ostseite des Grundstückes 155/1 eine Mehrbelastung stattfinden wird, 
wird bestätigt. Allerdings liegt diese Mehrbelastung im Rahmen des Zumutbaren. Eine zu-
sätzliche Anbindung zur Stefan-Andres-Straße würde für das Grundstück 155/1 eine zu-
sätzliche Belastung auf der Nordseite des Grundstückes bedeuten. Zudem ist die Anbin-
dung über eine Zufahrt zur Stefan-Andres-Straße ausreichend. Eine alternative Anbindung 
über den landwirtschaftlichen Weg, Flurstück Nr. 118, ist nicht möglich, da ein Zugang zur 
Moselweinstraße seitens des Landesbetriebes Mobilität abgelehnt wird. Es wird jedoch 
versucht, im Zuge der Erschließungsmaßnahmen die angrenzenden Wohnbebauungen zu 
entlasten, in dem hier für die Zeit der Baustelle entsprechende alternative Zufahrtsmöglich-
keiten gesucht werden, um die angrenzende Wohnbebauung von Lärm und Staub zu ent-
lasten. 
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Die Behauptung, dass deshalb ein erheblicher Eingriff in die Eigentümerstellung der Ehe-
leute Huber für ihr unbebautes Grundstück besteht, wird als unbegründet zurückgewiesen. 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zu dem Wassergraben und der öffentlichen Grünfläche im Süden des Flur-
stückes 155/1 werden zur Kenntnis genommen. Zwischenzeitlich hat der Gemeinderat Trit-
tenheim eine Änderung der Planung besprochen und es wurde wieder ein 3,0 m breiter 
öffentlicher Grünstreifen zwischen der Parzelle 155/1 und dem geplanten Baugebiet fest-
gesetzt und die Planstraße B nach Süden verschoben, um hier einen größeren Abstand zu 
bestehender Bebauung zu ermöglichen. Damit ist dem Wunsch der Eheleute Huber ent-
sprochen.  
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Parzellierung der Grundstücke werden zur Kenntnis genommen. Die Par-
zellierung der Grundstücke ist lediglich ein Vorschlag im Bebauungsplan und wird im Rah-
men des Umlegungsverfahrens detailliert mit allen Grundstückseigentümern festgelegt. 
Inwiefern sich dies nachteilig auf die Eheleute auswirkt, ist nicht erkennbar. Die Bebau-
ungsdichte ist ausrechend durch die GRZ geregelt.  
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Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zu unterschiedlichen Straßenbreiten werden zur Kenntnis genommen. Im 
Bebauungsplan werden nicht, wie hier fälschlicherweise dargestellt, nur 3,0 m bzw. 5,0 m 
breite Straßen ausgewiesen. Im aktuellen Entwurf des Bebauungsplanes werden alle Plan-
straßen innerhalb des Plangebietes mit einer Breite von 6,0 m ausgewiesen, was der ent-
sprechenden Nutzung und der Empfehlungen für die Errichtung von Straßen entspricht. Die 
Planstraße E wird als 8,50 m breite Straßenfläche festgesetzt und entspricht somit der der-
zeitigen Ausweisung. Inwiefern dies alles Verkehrsflächen für Fußgänger und Pkws werden 
oder ob hier noch Verkehrsbegleitgrün ergänzt wird, ist in der weiteren technischen Pla-
nung noch zu diskutieren. Bauplanungsrechtlich wird hier jedoch eine entsprechende Ver-
kehrsfläche entsprechend des Bestandes festgesetzt. Somit erklären sich die unterschied-
lichen Breiten der Verkehrsflächen im Bebauungsplangebiet. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Behauptung, dass das Mischgebiet ausschließlich der Weinkellerei Steffen nützlich sei 
und aus Sicht der Eheleute Huber inakzeptabel sei, wird zur Kenntnis genommen. Die Ge-
meinde möchte den ortsansässigen Betrieb entsprechende Erweiterungsmöglichkeiten 
ermöglichen. Diese wurden nach Süden hin entsprechend ausgedehnt, da auch hier sich 
ein Weinbaubetrieb befindet. Diese soll durch den Bebauungsplan nicht eingeschränkt 
werden und entsprechende Spielräume bei ihrer Nutzung durch den Bebauungsplan erhal-
ten. Im Bereich der Weinkellerei Steffens wurde zudem nur die Mischgebietsausweisung 
aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan "Trittenheim-Süd" übernommen, in dem bereits 
ebenfalls ein Mischgebiet ausgewiesen ist. Das Flurstück der Eheleute Huber befindet sich 
ebenfalls in einem Mischgebiet des rechtskräftigen Bebauungsplanes "Trittenheim-Süd".  
 
Die hier angesprochene Grünfläche unterhalb der Parzelle 133, 132/2 und 132/1 ist sowohl 
im ersten Entwurf als auch im erneuten aktualisierten Entwurf des Bebauungsplanes als 
Grünfläche mit einer Breite von 3,0 m enthalten. 
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Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis zur Breite der Planstraße B von 7,0 m wird zur Kenntnis genommen. Zwi-
schenzeitlich wurde im Entwurf die Planung überarbeitet. Alle Verkehrsflächen innerhalb 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes wurden mit 6,0 m Breite festgesetzt, was für 
die Erschließung ausreichend ist. Die Zufahrt zur Stefan-Andres-Straße hat bereits jetzt 
schon eine Breite von 8,0 m, die im Bebauungsplan so als bestehende Verkehrsfläche mit 
übernommen wurden. Inwiefern diese Verkehrsflächen noch durch Verkehrsbegleitgrün 
ergänzt werden, um somit die Versiegelung zu reduzieren, ist in der weiteren Erschlie-
ßungsplanung mit dem Gemeinderat zu diskutieren, jedoch nicht Inhalt der Bauleitplanung. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zu dem geplanten Wasserlauf im hinteren Bereich der Parzelle 154 werden 
zur Kenntnis genommen. Inzwischen ist die Erschließungsplanung fortgeschritten und es 
konnte das Regenwasserbewirtschaftungskonzept so modifiziert werden, dass hier ein 
Entwässerungsgraben nicht erforderlich ist. Es wird jedoch im aktuellen Entwurf eine 3,0 m 
breite öffentliche Grünfläche festgesetzt, um hier den Abstand zur bestehenden Bebauung 
etwas zu erhöhen. Damit ist dem Wunsch der Eheleute Huber entsprochen. 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass Trittenheim ein Weinanbaugebiet sei und die Winzer auf dem Gemein-
degebiet Wirtschaftsgebäude errichten können sollten, wird zur Kenntnis genommen. Dass 
der vorherrschende Wirtschaftszweig in Trittenheim damit erheblich beeinträchtigt wird, 
wird als unbegründet zurückgewiesen. Die Gemeinde hat im Bebauungsplan aufgrund der 
angrenzenden Winzerbetriebe ein Mischgebiet ausgewiesen, um den angrenzenden Wein-
baubetrieben ausreichende Gestaltungsfreiheit und Erweiterungsmöglichkeiten zu gewähr-
leisten. Damit werden auch Wirtschaftsgebäude ermöglicht und somit den Winzern in Trit-
tenheim durch den Bebauungsplan ausreichend Erweiterungen ermöglicht. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass der Bebauungsplan in dieser Form nicht realisiert werden könne, wird 
zur Kenntnis genommen und als Behauptung zurückgewiesen. Die Gemeinde hat einen 
Bebauungsplan aufgestellt, in dem auch die Rechte, Wünsche und Bedenken der angren-
zenden Grundstückseigentümer bzw. Betriebe berücksichtigt worden sind. Es wurden alle 
Konflikte frühzeitig ausgeräumt. Die Hinweise zu den vorgegangenen unterschiedlichen 
Varianten waren nie Inhalt des Bebauungsplanverfahrens, sondern wurden im Rahmen 
einer Machbarkeitsstudie im Gemeinderat diskutiert, der sich letztendlich auf die im Bebau-
ungsplan umgesetzte Variante entschieden hat. Dies entspricht der Planungshoheit der 
Gemeinde Trittenheim. Die Gemeinde hat im Zuge ihres Abwägungsprozesses im Bebau-
ungsplan entsprechende Änderungen der Planung vorgenommen und die unterschiedli-
chen Anregungen und Hinweise sachgerecht untereinander abgewogen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen: - 
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4. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange so-
wie der Öffentlichkeitsbeteiligung aus der 2. Offenlage 

 
4.1 Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange aus 

der 2. Offenlage 
 
4.1.1 Stellungnahme der Verbandsgemeindewerke Schweich vom 04.05.2016 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Regenwasserbewirtschaftung werden zur Kenntnis genommen und wer-
den derzeit mit den Verbandsgemeindewerken und der SGD Nord durch die igr AG über-
plant und abgestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen: - 
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4.1.2 Stellungnahme der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Kreisentwicklung, Bauen 
und Umwelt, Trier vom 13.05.2016 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Verfügbarkeit der Flächen für die Bauwilligen kann mit einem Baugebot oder privat-
rechtlich sichergestellt werden, ist jedoch nicht Inhalt des Bebauungsplanes und wird vom 
Gemeinderat noch beraten.  
 
Die sonstigen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und redaktionell geändert. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen: - 
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4.1.3 Stellungnahme des Vermessungs- und Katasteramtes Westeifel-Mosel, Bern-
kastel-Kues vom 07.04.2016 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
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4.2 Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung aus der 2. Offenlage 
 
4.2.1 Stellungnahme von Herrn Paul Gerhard Clüsserath, Trittenheim vom 12.04.2016 
 
Sachbericht: 
 
Herr Clüsserath weist noch einmal auf den Widerspruch vom 10.05.2015 hin, der weiterhin 
aufrechterhalten wird, weil der Beschluss am 30.03.2016 den Interessen von Herrn Clüsse-
rath nicht entsprechen würde. Weitere Hinweise gingen hierzu nicht ein.  
 
Abwägung: 
 
Bei diesem Widerspruch handelt es sich offensichtlich um das Umlegungsverfahren und 
hat inhaltlich nichts mit dem Bebauungsplan zu tun. Eine Abwägung ist deshalb nicht mög-
lich. 
 
 
4.2.2 Stellungnahme von Familie Daniela und Andreas Huber, vertreten durch RA 

Cremer, Arend, Hött & Liell, Trier vom 06.05.2016 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Es wurde dem Wunsch entsprochen, den Abstand etwas zu vergrößern. Dadurch ist es 
erforderlich, die Planstraße B zu reduzieren. Die Abstände der Bebauung sind somit groß-
zügig vorgesehen worden. Der zulässige Mindestabstand von Gebäuden zur Nachbargren-
ze liegt gemäß LBauO bei nur 3,0 m. 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Abwägung: 
 
Die Darstellung von Grundstücken ist keine Festsetzung eines Bebauungsplanes und wird 
im Rahmen des Umlegungsverfahrens festgelegt. Die Bebauungsdichte ist ausreichend 
durch die GRZ geregelt. 
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Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und redaktionell korrigiert. Gemäß Grafik war 
jedoch erkennbar, dass es sich um ein allgemeines Wohngebiet handelt. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und als Behauptung zurückgewiesen. 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
  



39 
RZ 
D:\Texte\2015066\Beschlus\20160609_BES_001_JO_ÖBB Jun16.docx 

Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der landwirtschaftliche Weg wurde nicht über 
Steuergelder finanziert. Die Verlegung der Straße erfolgte aus städtebaulichen Gründen, 
um der Nachfrage nach kleineren Grundstücken, die somit auch soziale Aspekte (Grund-
stückskosten) berücksichtigt, entsprechen zu können. Teile des Weges wurden jedoch in 
der Planung berücksichtigt und beibehalten. Der Weg kann jedoch in seinem derzeitigen 
Zustand nicht als Wohnstraße genutzt werden und müsste baulich ergänzt werden. Er-
schließungsleitungen sind an die geplante Nutzung anzupassen bzw. zu ergänzen, sodass 
ein Aufbruch des bestehenden Weges erforderlich wird. Durch detaillierte Untersuchung 
wurde festgestellt, dass die derzeitige Tragfähigkeit des Weges nicht den Anforderungen 
für eine Straße entspricht und somit hätte der Weg neu gebaut werden müssen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen: - 
 
 
4.2.3 Stellungnahme von Herren Hubert und Hubertus Clüsserath, Trittenheim vom 

09.05.2016 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Stellungnahme aus der 1. Offenlage ist be-
rücksichtigt und in der Abwägung zur 1. Offenlage zu finden.  
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4.2.4 Stellungnahme von Familie Helga und Dieter Hermes, Trittenheim vom 
09.05.2016 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Durch den Bebauungsplan werden keine Eigentumsrechte verändert, sondern nur vorberei-
tet.  
 
Hinweise zum Baulandumlegungsverfahren und zur Befugnis Bodenproben auf dem 
Grundstück zu entnehmen werden zur Kenntnis genommen. Diese sind jedoch nicht Inhalt 
des Bebauungsplanverfahrens. Sollte hier durch den Bodengutachter eine unrechtmäßige 
Bodenprobenentnahme erfolgt sein, entschuldigt sich die Gemeinde Trittenheim und wird 
dies mit dem Bodengutachter entsprechend klären.  
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Zerstückelung der zusammenhängenden Weinbergsparzelle auf den 
Flurstücken 119, 120 und 121 wurden zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde hat die Pla-
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nungshoheit in der Gemeinde Bebauungspläne aufzustellen, wenn dies aus städtebauli-
chen Gründen erforderlich ist. Die wirtschaftlichen Schäden durch die Umwandlung land-
wirtschaftlicher Flächen in Wohnbauland sind nicht Inhalt des Bebauungsplanverfahrens 
und werden im Zuge des Umlegungsverfahrens durch Prüfung der wirtschaftlichen Aspekte 
geklärt. Der Bebauungsplan wird zum Wohl der Allgemeinheit, zur Stabilisierung der 
Wohnbevölkerung, zur Schaffung dringend benötigten Wohnraumes und zur Schaffung der 
Infrastruktur aufgestellt und somit über die Interessen der Landwirtschaft gestellt.  
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zur abweichenden Darstellung des Flächennutzungsplanes werden zur 
Kenntnis genommen. Die Gemeinde hat aus bodenordnungsrechtlicher Sicht und städte-
baulichen Gründen den Geltungsbereich des Bebauungsplanes bis an die bestehenden 
landwirtschaftlichen Wege herangezogen. Da ein Flächennutzungsplan nicht parzellen-
scharf ist und die Erschließung unter Einbeziehung aller Flächen bis zu den Wegen eine 
städtebauliche und bauordnungsrechtliche sinnvolle Lösung darstellt, wird der Flächennut-
zungsplan in einer der nächsten Fortschreibungen entsprechend angepasst. Zudem sind 
im Randbereich Grünflächen und Flächen für die Regenwasserbewirtschaftung festgesetzt. 
Die zusätzlichen Wohnbauflächen sind in der Schwellenwertberechnung der Verbandsge-
meinde Schweich zu berücksichtigen.  
 
Die Bauflucht wurde mit der Festlegung der Baugrenzen berücksichtigt.  
 
Der Hinweis, dass Entscheidungen von übergeordneter Stelle übergangen bzw. ignoriert 
werden, wird zurückgewiesen. Dies erfolgte in Abstimmung mit der Verbandsgemeinde 
Schweich als Träger des Flächennutzungsplanes. 
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Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zum Besprechungsprotokoll werden zur Kenntnis genommen. Die Liste wur-
de für alle Grundstückseigentümer vorbereitet, dass die Örtlichkeit kurzfristig verschoben 
wurde, war deshalb auch in den Unterlagen so nicht mehr änderbar, ist jedoch für das früh-
zeitige Beteiligungsverfahren unerheblich. In jedem Falle hatte die Öffentlichkeit frühzeitig 
die Gelegenheit sich über den Bebauungsplanvorentwurf zu informieren und hatte entspre-
chend Gelegenheit sich dazu zu äußern. Dies ist ausführlich dokumentiert und in den Un-
terlagen dargestellt. Zudem hatte die Öffentlichkeit ein weiteres Mal bei den zwei Offenla-
gen die Gelegenheit sich über die Planung zu informieren und zur Planung zu äußern, was 
auch ausführlich wahrgenommen wurde.  
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Installation des oberirdischen Ober-/Regenwasserauffangbeckens wer-
den zur Kenntnis genommen. Bei der Errichtung dieses Rückhaltebeckens werden alle 
technischen Voraussetzungen so vorgenommen, dass ein Schaden angrenzender Parzel-
len vermieden wird.  
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Der Hinweis zum Einschnitt der zusammenhängenden Weinbergsparzelle und dem 
dadurch befürchteten Wertverlust und einem befürchteten erheblichen wirtschaftlichen 
Schaden wird zur Kenntnis genommen. Dies ist nicht Inhalt des Bebauungsplanverfahrens. 
Im Rahmen des Umlegungsverfahrens werden diese Hinweise berücksichtigt und es erfolgt 
ein entsprechender Ausgleich entsprechend gesetzlicher Regelungen. Da ein Teil dieser 
Weinbergsparzelle sich innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befindet, 
wird diese Fläche mit in die Umlegung fallen und die Flächen werden somit einen erhebli-
chen Mehrwert erhalten, als dies bisher der Fall ist. Die Gemeinde wird die Familie Hermes 
dabei unterstützen, entsprechende weinbauliche Ausgleichsmaßnahmen zu finden. Die 
Gemeinde hat jedoch die landwirtschaftlichen Interessen hinter die Schaffung von dringend 
benötigtem Wohnraum, Stabilisierung der Wohnbevölkerung und Sicherung der Infrastruk-
tur hinten angestellt.  
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zu Weiterentwicklungsmöglichkeiten werden zur Kenntnis genommen. Die 
Familie Hermes ist offensichtlich Eigentümer der südlich noch verbleibenden Parzelle. Hier 
bestehen Erweiterungsmöglichkeiten, die genutzt werden könnten. Die Gemeinde wird, 
wenn dieser Bedarf besteht, hier entsprechende bauordnungsrechtliche Maßnahmen vor-
nehmen, um dies zu ermöglichen. Ein Hausanschluss wurde bereits erstellt. Im Hinblick auf 
den ruhenden Gewerbebetrieb muss bei einer Reaktivierung des Gewerbebetriebes Rück-
sicht auf das angrenzende Wohngebiet genommen werden.  
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zum Kaufpreisangebot werden zur Kenntnis genommen. Die Baulandumle-
gung erfolgt durch das Vermessungs-und Katasteramt Westeifel-Mosel und ist nicht Inhalt 
des Bauleitplanverfahrens. Der Kaufpreis wurde durch das Vermessungs- und Katasteramt 
Westeifel-Mosel festgelegt. 
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Sachbericht: 
 

 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Ausgleichsfläche für das angebotene Land als Ausgleichsfläche für die 
entfallenden Weinbergsparzellen werden zur Kenntnis genommen. Auch dies ist nicht In-
halt des Bauleitplanverfahrens. Die Gemeinde wird sich mit der Familie Hermes weiterhin 
darum bemühen, gemeinsam entsprechende akzeptable Ausgleichsflächen für die entfal-
lenden Weinbergsflächen zu finden.  
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4.2.5 Stellungnahme von Familie Helga und Dieter Hermes, Trittenheim vom 
09.05.2016 

 
Sachbericht: 
 

 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zur oberirdischen Oberflächenentwässerung und der befürchteten Vernäs-
sung der Fundamente und dem Standsicherheitsverlust der Gebäude werden zur Kenntnis 
genommen und als unbegründet zurückgewiesen. Die Entwässerungsanlagen werden so 
errichtet, dass Schäden auf benachbarten Grundstücken vermieden werden.  
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Abwägung: 
 
Hinweise zur Versiegelung des Wirtschaftsweges vom 15.07.2013 als Umleitungsmaß-
nahme des Straßenverkehrs im Zuge des Ausbau der Ortsdurchfahrt werden zur Kenntnis 
genommen. Dies ist jedoch nicht Inhalt des Bauleitplanverfahrens. 
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Da das Nebengebäude direkt auf der Grundstücksgrenze steht, ist jedoch durch die an-
grenzende 3,00 m breite öffentliche Grünfläche der Zugang gewährleistet. Dies wird die 
Gemeinde zulassen. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise zum Regenrückhaltebecken und der hier befürchteten Ansiedlung von Insek-
ten und Reptilien, die damit einen Lebens- und Wohnqualitätsverlust und eine Wertminde-
rung des Anwesens herbeiführen würden, werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. Es 
handelt sich hierbei nur um temporäre Rückhalteflächen, die somit nur temporär Wasser 
führen. Somit ist eine Ansiedlung von Reptilien und Insekten nicht zu erwarten. Eine Wert-
minderung der Grundstücke ist deshalb nicht zu befürchten.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen: - 
 
 
  



47 
RZ 
D:\Texte\2015066\Beschlus\20160609_BES_001_JO_ÖBB Jun16.docx 

Gemeinderatsbeschluss 
 
Die Gemeinde Trittenheim hat nach reiflicher Prüfung alle Stellungnahmen und Hinweise 
sowie Anregungen aus der 1. und 2. Offenlage bzw. der zwei Behördenbeteiligungen sach- 
und fachgerecht gegeneinander abgewogen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen: - 
 
 
Trittenheim, den 08.06.2016 
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